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Informationsblatt zur Verarbeitung personenbe-
zogener Daten durch den Medizinischen Dienst 
Nordrhein bei der Begutachtung von Beschäftig-
ten zur Feststellung der Arbeitsfähigkeit 
1. Datenschutz wird im Medizinischen Dienst groß geschrieben 

Krankheit oder Pflegebedürftigkeit betreffen den privatesten Bereich des Menschen. Aus diesem 
Grund behandelt der Medizinische Dienst persönliche Daten mit höchster Diskretion. Unsere Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter sind auf die Einhaltung der Vertraulichkeit verpflichtet. 
 
Mit diesem Informationsblatt möchten wir Sie gemäß Art. 13, 14 der Datenschutz‐Grundverordnung 
(DSGVO) über die Erhebung/Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten informieren. 
 

2. Zweck- und Rechtsgrundlagen der Verarbeitung personenbezo-
gener Daten 

Der Medizinische Dienst ist von Ihrem Arbeitgeber beauftragt worden, eine Begutachtung über die 
Arbeitsfähigkeit bzw. Einsatzmöglichkeiten durchzuführen. Ihr Arbeitgeber hat Sie auf den Zweck der 
Begutachtung, den rechtlichen Verpflichtungen aus dem Arbeitsvertrag bzw. Tarifvertrag hingewie-
sen. 
 
Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt gemäß Art. 6 Absatz 1 lit. a DSGVO und 
aufgrund Ihrer abgegebenen Einwilligungserklärung. Eine Verarbeitung der Daten erfolgt nur zu die-
sem Zweck. 
 
3. Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden 

Neben den bei Ihnen unmittelbar erhobenen Daten im Rahmen der Begutachtung sind gegebenen-
falls zusätzliche medizinische und sonstige Auskünfte erforderlich. Dazu zählen Daten aus Arztberich-
ten, Entlassungsberichten von Kliniken und Rehabilitationseinrichtungen, aber auch Arzneimittelver-
ordnungen usw. Es handelt sich dabei um besonders sensible Daten im Sinne des Art. 9 DSGVO. Die 
Datenerhebung bei Dritten wie z. B. Ärztinnen und Ärzte, Kliniken, Rehabilitationseinrichtungen usw. 
erfolgt nur mit Ihrer Zustimmung. Wir bitten Sie in diesem Fall dann schriftlich um Ihre Zustimmung, 
diese medizinischen Daten einholen und verarbeiten zu dürfen. 
 
4. Quelle der Daten 

Die Daten, die die Gutachterinnen und Gutachter des Medizinischen Dienstes verarbeiten, stammen 
aus folgenden Quellen. 
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Dazu zählen: 
• Beschäftigte selbst 
• behandelnde Ärztinnen und Ärzte, 
• Krankenhäuser und Rehabilitationseinrichtungen und stationäre Pflegeeinrichtungen usw. 
 

 
5. Empfänger und Kategorien von Empfängern 

Der Medizinische Dienst wird Ihrem Arbeitgeber eine gutachterliche Mitteilung des Ergebnisses der 
Begutachtung und die tragenden Gründe unter Beachtung des Grundsatzes der Erforderlichkeit mit-
teilen, soweit dies für die von Ihrem Arbeitgeber zu treffende Entscheidung notwendig ist. Der Medi-
zinische Dienst Nordrhein wird Ihnen eine Kopie der Mitteilung an Ihren Arbeitgeber gleichfalls 
übermitteln. 
 
6. Datenspeicherung 

Die gutachterliche Mitteilung an den Arbeitgeber, sowie die weitere Untersuchungsdokumentation 
verbleiben beim Medizinischen Dienst und werden 5 Jahren nach Ablauf des Jahres, in dem die Be-
gutachtung stattgefunden hat, aufbewahrt. Danach werden die Mitteilungen und die Untersu-
chungsdokumentation gelöscht. 
 
7. Betroffenenrechte 

Nach der Datenschutz‐Grundverordnung stehen Ihnen folgende Recht zu: 
 
Nach Maßgabe von Art. 15 DSGVO haben Sie das Recht, Auskunft über die zu Ihrer Person gespei-
cherten Daten zu erhalten. Das Recht auf Auskunft beinhaltet die Herkunft, welche Daten über Ihre 
Person gespeichert sind, woher sie kommen, zu welchem Zweck diese beim Medizinischen Dienst 
gespeichert werden und die geplante Speicherdauer. 
 
Sollten unrichtige personenbezogene Daten verarbeitet werden, so steht Ihnen gemäß Art. 16 
DSGVO ein Recht auf Berichtigung zu. Liegen die gesetzlichen Voraussetzungen vor, so können Sie die 
Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung verlangen sowie Widerspruch gegen die Verarbei-
tung einlegen gemäß Art. 17, 18 und 21 DSGVO. 
 

Weiterhin besteht ein Beschwerderecht bei den Aufsichtsbehörden: 
 
Rechtsaufsicht gem. § 280 Absatz 4 SGB V 
 
Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen 
Fürstenwall 25 
40219 Düsseldorf 
Tel.:  0211 855-5 
Fax:  0211 855-3211 
E-Mail:  poststelle@mags.nrw.de 

mailto:poststelle@mags.nrw.de
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Datenschutzbehörde Art. 15 DSGVO i.V.m. § 61 Landesdatenschutzgesetz Nordrhein-Westfalen 
 
Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen  
Kavalleriestr. 2 - 4  
40213 Düsseldorf 
Tel.:  0211 38424-0 
Fax:  0211 38424-10 
E-Mail:  poststelle@ldi.nrw.de 
 
8. Widerrufsrecht bei Einwilligung 

Sie haben ein Recht auf Widerruf gegen die Übersendung der gutachterlichen Mitteilung an Ihren 
Arbeitgeber bis zur Fertigstellung und Postabgang. Im Falle eines Widerspruches während der lau-
fenden Erstellung des Gutachtens muss der Medizinische Dienst dem Arbeitgeber mitteilen, dass ein 
Abschluss der Begutachtung aufgrund des Widerspruches nicht möglich ist. 
 
Im Falle der Erteilung einer Zustimmung zur Einholung von medizinischen Unterlagen bei Ärztinnen 
und Ärzte, Krankenhäusern und Rehabilitationseinrichtungen können Sie die Einwilligung jederzeit 
für die Zukunft widerrufen. Sollte der Widerruf vor Versendung des Gutachtens an den Arbeitgeber 
eingehen, so müssen wir dem Arbeitgeber mitteilen, dass der Begutachtungsauftrag nicht abschlie-
ßend durchgeführt werden kann. Eine Versendung an den Arbeitgeber erfolgt dann nicht. 
 
Geht der Widerruf nach Versendung der gutachterlichen Mitteilung an den Arbeitgeber ein, so wird 
die Rechtmäßigkeit aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf der erfolgten Datenerhebung durch 
den Widerruf nicht berührt. 
 
9. Name und Kontaktdaten der Verantwortlichen 

Medizinischer Dienst Nordrhein 
Verantwortliche für die Datenerhebung 
 
Vorstand: 
Andreas Hustadt 
Vorstandsvorsitzender 
 
Dr. Petra Lohnstein 
Stellvertretende Vorstandsvorsitzende 
 
Postanschrift: 
Postfach 10 37 44 
40028 Düsseldorf 
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Anschrift: 
Berliner Allee 52 
40212 Düsseldorf 
 
Tel.: 0211 1382-0 
Fax: 0211 1382-299 

E-Mail: info@md-nordrhein.de 

 
11. Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten 

Medizinischer Dienst Nordrhein 
Bereich Datenschutz 
 
Maximilian Grüne 
Datenschutzbeauftragter 
 
Tel.: 0211 1382-111 
Fax: 0211 1382-881-111 
E-Mail: m.gruene@md-nordrhein.de 
 
Volker Ulatowski 
Stellvertretender Datenschutzbeauftragter 
 
Tel.: 0211 1382-112 
Fax: 0211 1382-881-112 
E-Mail: v.ulatowski@md-nordrhein.de 
 
Anschrift: 
Berliner Allee 52 
40212 Düsseldorf 
 
Postanschrift: 
Postfach 10 37 44 
40028 Düsseldorf 
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